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Auch hier die Frage: Wird das Wort zur Begründung gewünscht? Nein. Bei der FDP? Nein. Okay. Dann
eröffne ich die gemeinsame Aussprache. Als Erste erhält Abgeordnete Vogtschmidt für die Fraktion Die
Linke das Wort.

Abgeordnete Vogtschmidt, DIE LINKE:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf
der Tribüne und auch am Livestream, herzlich willkommen hier im Hohen Hause! Ein kurzer Ausflug in
die Welt der Zahlen zur Anschaulichkeit des jetzigen Sachverhalts: In der selben Zeit, in der wir in dieser
Woche hier im Plenarsaal des Thüringer Landtags zusammenkommen, also innerhalb von drei Tagen,
wurde durchschnittlich auf diese Zeit gerechnet zu über 300 verschiedenen Einsätzen eine Alarmierung
von Feuerwehreinsatzkräften in Thüringen ausgelöst, die vor allem bei vielen Mitgliedern der freiwilligen
Feuerwehren zu einer Arbeitsunterbrechung führt. Die Kameradinnen springen hastig in ihre Stiefel und
fahren los, um Menschen vor Gefahren zu schützen und Leben zu retten. In dieser Zeit also von drei
Tagen, während wir hier beisammensitzen und mehrere Aktuelle Stunden, unterschiedliche Gesetze und
Anträge beraten, werden durchschnittlich in Bezug auf die Gesamtzahl der Ereignisse in einem ganzen Jahr
mehr als 212-mal Hilfeleistungseinsätze durch die Feuerwehren durchgeführt, zum Beispiel, um gefährliche
Stoffe in der Umwelt oder Ölspuren zu dekontaminieren, Menschen aus verunfallten Fahrzeugen zu schnei-
den, schwerverletzte Personen nach einem Treppensturz abzutransportieren. Und in mehr als 44 Fällen
werden in dieser Zeit auch Brände gelöscht, darunter zahlreiche Gebäude und Wohnungen, und je nach
Wetterlage nun auch die anwachsenden Gefahren der Vegetationsbrände. In über 50 Fällen werden sich die
Alarmierungen als Fehlalarm herausstellen, was natürlich besonders frustrierend für diejenigen sein kann,
die alles stehen- und liegenlassen, gerade im Ehrenamt, und auch mindestens eine Feuerwehrkameradin
oder ein Feuerwehrkamerad wird in dieser Zeit im Einsatz verletzt werden. Auch das gehört zur Wahrheit. An
jedem einzelnen Plenartag muss mindestens ein brennendes Fahrzeug gelöscht werden, und dennoch wird
es während der gesamten dreitägigen Plenarsitzungen gelingen, 37 Menschen bei Einsätzen aus akuten
Gefahrensituationen oder auch aus einer Lebensgefahr in Thüringen retten zu können. Insgesamt werden in
diesen drei Tagen mehr als 3.500 Einsatzstunden für die Thüringer Feuerwehren anfallen.
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Sie fragen sicherlich und auch völlig zu Recht nach den Quellen dieser Zahlen. Das alles wurde hochge-
rechnet nach dem jüngsten Brand- und Katastrophenschutzbericht Thüringens, der eine 4,6-prozentige
Steigerung der Einsätze auf 37.335 Einsätze im letzten Jahr vermeldet hat. Die Einsatzkräfte der Thüringer
Feuerwehren leisten jeden Tag Herausragendes, oft auch unter hohem, gerade persönlichen Risiko. Man
muss es immer wieder sagen: Unsere Kameradinnen und Kameraden leisten diese Arbeit zu 97 Prozent
im Ehrenamt, und dafür natürlich auch im Namen meiner Fraktion unseren ausdrücklichen Dank für diese
ehrenamtliche Tätigkeit.

(Beifall DIE LINKE)

Es liegt an uns Parlamentarierinnen und es ist natürlich auch eine Frage des Respekts, dass wir den
Feuerwehren nicht nur mit Worten des Dankes begegnen, sondern auch konkrete Taten, welche ihre Arbeits-
bedingungen, vor allem natürlich auch im Ehrenamt, verbessern und Anerkennung auch materiell spürbar
zuteilwerden lassen. Wie kann das gehen? Auf der einen Seite kann man natürlich viel Geld woanders
wegnehmen und quer über das Land pauschal per Gießkannenprinzip verkippen und das Ganze dann
irgendwie Feuerwehrpauschale nennen. Da punktet man dann vielleicht kurzfristig bei dem einen oder
anderen, wie die CDU es tat. Das geht aber jedoch relativ völlig an großen und auch wirklich relevanten
Zukunftsfragen vorbei, denen wir uns als Landtag hier stellen müssen. Wir wurden nämlich von den Bür-
gerinnen und Bürgern in dieses Hohe Haus gewählt, um wegweisende, nachhaltige und vor allem auch
sinnvolle Richtungsentscheidungen zu treffen.

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: Und auch drängende Probleme zu lösen!)

So hat nämlich auch der Thüringer Landesfeuerwehrverband am 13. Dezember des vergangenen Jahres,
also 2022, in der „Ostthüringer Zeitung“ ebenfalls kommentiert, dass man momentan eher ganz andere Pro-
bleme hat und mehr Ressourcen aus Sicht des Verbands viel besser in der digitalen Alarmierung eingesetzt
werden sollten, als Geld per 10-Millionen-Gießkannenpauschale über das Land zu kippen.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Schon längst zurückgenommen!)

Auch in der Verbandstagung des Landesfeuerwehrverbands haben sich die Delegierten dann also für
eine stärkere Verantwortung des Freistaats bei der Umsetzung der digitalen Alarmierung eingesetzt, eine
Mandatierung des Landes gefordert und sich auch für ein einheitliches Alarmierungsnetz nach denselben
Standards ausgesprochen. Heute kommen wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf diesem Ansinnen des
Landesfeuerwehrverbands und natürlich auch weiteren Praxispartnerinnen und Praxispartnern ganz prak-
tisch nach. Tatsächlich läuft die bisherige Alarmierung im Brand- und Katastrophenschutz auf einer ungefähr
30 Jahre alten Technik, die fehleranfällig ist und auch begrenzt verfügbar, und zudem natürlich auch Risiken
für verschiedene Angriffe, beispielsweise Cyberangriffe, unterliegen, was gerade mit Blick auf den Schutz
von kritischen Infrastrukturen von besonderer Bedeutung ist. Das Problem, was sich an dieser Stelle aber
gerade stellt, ist, die Alarmierung ist eine Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis der Kommunen. Würden
wir sie dort lassen, dann gäbe es einen Flickenteppich aus unterschiedlichen Systemen, mit denen man
nicht unbedingt außerhalb des eigenen Leitstellenbereichs oder der Grenzen von Gebietskörperschaften
hinaus alarmieren könnte. Ein ausnahmsweiser Eingriff also in die kommunale Selbstverwaltungshoheit nach
dem Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 91 der Thüringer Verfassung ist dann möglich, wenn
er verfassungsrechtlich gerechtfertigt und begründet ist. In dem vorliegenden Gesetzentwurf geht es dann
auch um das Gemeinwohlinteresse zum Schutz der Bevölkerung im gesamten Landesgebiet des Freistaats
Thüringen, weshalb standardisierte und vor allem eben auch einheitliche technische Vorgaben in einem
Landesalarmierungsnetz etabliert werden müssen. Wir als Land müssen zwingend aktiv werden, um den
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drohenden Flickenteppich eben zu vermeiden und die unverzügliche gebietsübergreifende Alarmierung von
Einsatzkräften zur Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und natürlich auch der Umwelt
sicherzustellen. Der Gesetzentwurf vollzieht also grundsätzlich die Mandatierung des Landes zur Umsetzung
dieser Modernisierung und folglich dann eben auch endlich der Digitalisierung der Alarmierung. Parallel dazu
befinden sich verschiedene Verankerungen im Entwurf zum Landeshaushalt 2024, um diesen Weg natürlich
auch finanziell zu untersetzen und auch personell planerisch abzusichern, denn wie sagt man so schön:
Ohne Moos nix los. Aber das haben wir natürlich auch im Blick in Bezug auf den Landeshaushalt 2024.

Ganz konkret geht es dann darum, die Funknetzplanung, die Beschaffung der Funktechnik, die Netzabnah-
me, die Erstellung von Strategie- und Realisierungskonzepten, die Schulung der Einsatzkräfte und auch
die erforderlichen Betriebsaufgaben für die Einheitlichkeit an das Land, also an uns, zu delegieren. Die
drei wichtigsten Parameter dabei sollten sein: die Landeseinheitlichkeit, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
zum Schutz personenbezogener Daten und auch absichernde Redundanzen bei Ausfällen. Wir haben uns
daher intensiv auch mit dem Landesfeuerwehrverband ausgetauscht und schlagen nun die Lösung zur Ein-
führung einer digitalen Alarmierung vor. Wir haben dies mit der Fach- und auch Praxisebene entsprechend
kommuniziert. Entsprechende Kostenkalkulationen finden Sie deshalb natürlich dann auch direkt im Gesetz-
entwurf vorliegend und nachlesbar. Dort wird dann auch ersichtlich, dass wir es landesseitig mit ungefähr
22 Millionen Investitionskosten und jährlich 815.000 Betriebskosten zu tun haben. Auf die Landkreise und
kreisfreien Städte kommen 19 Millionen Investitionen und 2,6 Millionen Euro für den jährlichen Betrieb
dazu. Dabei geht es dann um den Neubau und die Mietung auch von Funkstandorten. Über 550 Baumaß-
nahmen müssen da dann erst mal zur Ertüchtigung auch durchgeführt werden, um die Instandhaltungen
oder Antennenstromverträge, Funktionsüberwachungen, aber auch die Anschaffung von Pagern für über
38.000 Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz abzudecken.

Kurzum: Es ist ein für die nächsten zehn Jahre angelegtes Projekt für die Sicherheit der Menschen in unse-
rem Land, das vor der Tür steht. Deswegen würden wir gerne von kurzfristigen Symbolprojekten absehen,
wie die CDU das letztes Jahr gefordert hat. Wir brauchen nämlich kluge Investitionen, denn wenn keiner
alarmiert werden kann durch zum Beispiel Pager, kommt eben auch keine Einsatzkraft zu einem Notfallort,
und das möchte natürlich niemand, auch wenn man selbst immer nie in dieser Lage stecken möchte.

Die zweite Baustelle, die wir mit diesem Gesetzentwurf dann angehen wollen, ist ein Konflikt bei der Feuer-
wehrrente. Denn als die zusätzliche Altersversorgung für die ehrenamtlichen Angehörigen der Einsatzabtei-
lung zum 1. Januar 2010 eingeführt wurde, hat man die Wahlmöglichkeit auf 15 Jahre begrenzt, also eine
monatliche Rente zu beanspruchen als Einsatzkraft oder sich eine einmalige Abfindung zum Rentenbeginn
auszahlen zu lassen. Das Land und die Kommunen zahlen zusammen 12 Euro ein, der Leistungsanspruch
kann später dann auf bis zu 45 Euro pro Monat angehoben werden oder dann eben als Kapitalabfindung
von etwas über 2.000 Euro einmalig ausgezahlt werden zum Rentenbeginn. Ein Grund für die Befristung
dieser Wahlmöglichkeit war in den 2000er-Jahren jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar. Für nicht wenige
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden scheint die Abfindung aber attraktiver zu sein, also die einmalige
Auszahlung, so zeigt es die praktische Umsetzung, und damit kommen wir nun zu dem Problem, dass Ein-
satzkräfte, die jetzt seit 15 Jahren ununterbrochen in den Einsatzabteilungen für die Sicherheit in Thüringen
arbeiten, nunmehr den Anspruch auf diese Auszahlung verlieren würden, wenn sie die 15 Jahresmarke
überschreiten würden, und überlegen demzufolge, jetzt den Dienst zu quittieren. Das kann natürlich niemand
wollen, das würde das ganze Vorhaben konterkarieren. Unser pragmatischer Ansatz ist es daher, eben in
diesem Gesetzentwurf die Regelung einfach zu entfristen.
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Die FDP hat auch einen ähnlichen Gesetzentwurf eingereicht, einige Tage, nachdem auch Rot-Rot-Grün
tätig geworden ist. Er geht bei der Feuerwehrrente in die gleiche Richtung wie auch unser vorliegender
rot-rot-grüner Gesetzentwurf. Ich würde mir wünschen, dass wir uns hier sehr schnell einigen werden,
aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Debatte so auch im Ausschuss verlaufen wird. Denn eines ist
dieser Gesetzentwurf nicht, das muss man auch einfach mal sagen: Es ist nicht die große Novellierung
des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes. Wir haben als Parlament hier im letzten Jahr die
Regierung auch mit dieser Novelle beauftragt. Gegenwärtig arbeiten dazu insgesamt drei Arbeitsgruppen,
eine zur Kostenerstattung, Rechnungslegung, Gebührenförderung und Beschaffung, eine zur Aufstellung der
Feuerwehren, zu Grundsatzfragen, Pflichtaufgaben der Gemeinden und Landkreise und auch zu fachlichen
Anforderungen und auch noch eine dritte zu den Qualifikationsanforderungen der Führungs- und Einsatz-
kräfte in Ausbildungsmodalitäten.

Dieser Prozess dauert aktuell noch einige Wochen bis Monate an. Der Landesfeuerwehrverband hat uns
aber darum gebeten, bei den beiden vorhin ausgeführten Punkten nicht auf die große Novellierung zu
warten, sondern schnell in einem gesonderten Verfahren zum Gesetz die Grundlagen zu schaffen. Diesem
Wunsch der Praxis kommen wir natürlich sehr gerne nach und bitten daher um die Überweisung des Antrags
an den Innen- und Kommunalausschuss. Im Sinne einer effizienten gekoppelten Diskussionsgrundlage und
eines guten Prozesses stimmen wir natürlich gern der Überweisung des FDP-Antrages an den Innen- und
Kommunalausschuss zu – wegen der gemeinsamen Sache. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Kollegin Vogtschmidt. Ich rufe für die CDU-Fraktion Herrn Abgeordneten Urbach auf.

Abgeordneter Urbach, CDU:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute liegen gleich zwei Entwürfe zur Änderung des Thüringer
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vor – ein Entwurf von der Regierungskoalition und der von der
FDP. Es ist hier angesprochen worden von der Kollegin, dass in einem Punkt sich die beiden im Prinzip
entsprechen, sodass wir davon ausgehen, dass wir im Ausschuss vielleicht am Ende nur noch über einen
reden.

Das erste Problem ist die veraltete Alarmierung über das Gleichwellenfunknetz. Nach 30 Jahren muss es
dringend erneuert werden und es muss digital werden. Tatsächlich ist das Problem, was hier skizziert wurde,
ein tatsächliches. Die Umstellung ist von entscheidender Bedeutung, denn eine zügige und zuverlässige
Alarmierung der Einsatzkräfte ist einfach grundsätzlich entscheidend für die Bewältigung von Einsatzlagen.
Wir haben in den vergangenen Jahren auch hier und da erleben können, dass das bisherige System
vielleicht funktioniert in normalen Situationen – sage ich mal –, wenn es vereinzelt Alarmierungen gibt. Wenn
es aber beispielsweise eine Großschadenslage gibt mit einer Sturmfront beispielsweise, wie das vor einigen
Jahren auch mal gewesen ist, dann ist es einfach nicht mehr möglich, da in vernünftiger Art und Weise zu
arbeiten, wenn es nämlich eine größere Region betrifft, und da ist großes Chaos bei der Alarmierung, da
geht dann manchmal auch was schief. Deswegen muss hier etwas Neues her.

Das System muss eben in der Lage sein, die Rettungsdienste und das Führungspersonal auch außerhalb
des eigenen Leitstellenbereichs zu alarmieren und es darf eben – wie auch schon von der Kollegin ausge-
führt – keinen Flickenteppich von verschiedenen Systemen geben. Ich denke, da sind wir uns auch einig,
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dass wir das nicht mit Einzelfällen auf Kreisebene machen wollen, sondern eine gebietsübergreifende und
auch redundante Alarmierung herstellen.

Ob die vorgelegten Regelungen zur Umsetzung dieser digitalen Alarmierung auch geeignet sind, werden wir
uns im Ausschuss genau ansehen. Aber wir werden natürlich dieser Überweisung zustimmen. Das möchte
ich an dieser Stelle schon mal sagen.

Natürlich muss man auch gucken, dass das Problem zwar eines ist, was wir alle als solches erkannt haben,
aber wir müssen auch schauen, dass wir damit eingreifen in die Pflichtaufgaben der Kommunen im eigenen
Wirkungskreis. Und wenn das der Fall ist, dass wir hier gesetzlich tätig werden in diesem Bereich, dann
schauen wir natürlich auch genau hin. Es ist gut im Vorschlag, dass die Funknetzplanung und die Technik
vom Land übernommen werden sollen, doch durch die Beteiligung der Landkreise bei Vertragsabschlüssen
und der Bauplanung werden bei diesen personelle Ressourcen gebunden werden und die Kommunen
müssen zudem die Funkstellenorte ausrüsten und Pager beschaffen, was Kosten verursachen wird. Hier
gilt es, die Kommunen so zu unterstützen, dass diese Aufgabe auch erledigt werden kann. Hier werden wir
uns natürlich dann auch mit den Stellungnahmen der Spitzenverbände befassen und schauen, ob das eine
Lösung sein kann, die für alle zufriedenstellend ist.

Das zweite Problem, was sowohl im Antrag der FDP als auch im Antrag von Rot-Rot-Grün thematisiert wird,
ist die Feuerwehrrente. Hier ist gesagt worden, dass wir vielfach im Moment die Nachfrage haben, dass
Menschen im Feuerwehrdienst sagen, dass man sich die Auszahlung doch lieber jetzt genehmigen möchte,
weil man das verdient hat, weil man das eben auch machen kann, diese 15 Jahre zusammenzufassen.
Und wenn man eben das in Einzelbeträgen bekommt, ist das für viele nicht unbedingt attraktiv. Jetzt läuft
diese gesetzliche Regelung aus und es ist vorgeschlagen, das eben auch zu einer weiteren Möglichkeit zu
machen, dass man das auch zukünftig beantragen kann. Das ist eine sehr sinnvolle Überlegung.

Ich möchte noch mal kurz zurückblicken auf die Einführung der Feuerwehrrente, die auf Initiative der CDU
im Jahr 2009 beschlossen worden ist. Die Einführung einer zusätzlichen Altersversorgung für die ehrenamtli-
chen Angehörigen der Einsatzabteilungen der freiwilligen Feuerwehren sollte die aufopferungsvolle Tätigkeit
der Feuerwehrangehörigen angemessen würdigen und die Attraktivität des ehrenamtlichen Engagements
steigern. Die gesetzliche Einführung einer zusätzlichen Altersversorgung für die Angehörigen der Einsatz-
abteilungen der freiwilligen Feuerwehren stellte damals bundesweit ein Novum dar und wurde einstimmig
beschlossen. Ich denke, auch heute noch sind wir uns einig, dass es angesichts der Bedeutung eines
flächendeckenden Brandschutzes auch weiterhin gilt, die Attraktivität dieses ehrenamtlichen Engagements
in den freiwilligen Feuerwehren zu stärken und damit einen weiteren Beitrag zur Erhaltung der Einsatzbereit-
schaft der Feuerwehren zu leisten.

Natürlich sind wir uns auch im Klaren, dass wir hier nicht über Summen reden, die Menschen dazu bewe-
gen, in den Feuerwehrdienst einzutreten, sondern es geht darum, dass wir wirklich das würdigen, dass diese
Kameradinnen und Kameraden hier tagtäglich einsatzbereit sind und Leib und Leben auf Spiel setzen. Wir
möchten, dass wir hier eine Regelung finden, mit der wir es auch in Zukunft ermöglichen, dass Kameraden
nicht sagen, sie möchten doch lieber jetzt schon in Feuerwehrrente gehen, sondern damit sie noch mal die
Möglichkeit mit diesen 15 Jahren haben.

Es ist noch ein Problem aufgetaucht, das wir gern auch noch im Zuge der Anhörung mit besprechen wollten,
und zwar ist mehrfach die Frage an uns herangetragen worden, was ist, wenn ein Feuerwehrmann verstirbt,
bevor er diese Rente bekommen kann. Da ist die Frage, ob es da eine Art Anwartschaft für Hinterbliebenen
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geben kann, dass man das quasi übertragen kann, um die erworbenen Verdienste der Kameradinnen und
Kameraden auch den Hinterbliebenen zu übereignen.

Eine Frage, die sozusagen noch in meinem Kopf entstanden ist, als ich Frau Vogtschmidt eben habe reden
hören: Frau Vogtschmidt, Sie sagten, dass die große Überarbeitung des Thüringer Brand- und Katstrophen-
schutzgesetzes noch mehrere Wochen bis Monate dauern wird. Das überrascht mich doch etwas, da der
Innenmister und auch der Staatssekretär auf mehrfache Nachfrage immer gesagt haben, dass wir zum
Jahresende damit rechnen dürfen. Ich hatte jetzt in einem ersten Impuls, als ich diesen Gesetzentwurf
gesehen habe, gedacht, das wäre jetzt diese größere Überarbeitung des Gesetzes. Das ist natürlich nicht
der Fall, wie wir sehen konnten. Ich bin jetzt doch aber etwas überrascht, dass Sie gesagt haben, dass
das noch etwas länger dauert. Hier würde ich mich freuen, wenn es vonseiten der Landesregierung eine In-
formation geben würde, denn wir alle wissen, dass die Diskussion von solchen umfangreichen gesetzlichen
Änderungen, die uns erwarten, nicht einfach mal en passant gemacht werden, sondern dass wir möchten,
dass wir da auch vernünftig darüber reden. Dementsprechend braucht es Zeit und der Termin zum Ende
der Legislatur der ist gesetzt, von daher würde ich darum bitten, dass wir hier nicht noch eine größere
Verzögerung zu erwarten haben. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Herr Kollege Urbach. Ich rufe Frau Kollegin Henfling für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
auf.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident! Bis Ende des Jahres sind noch ein
paar Wochen, Herr Urbach, von daher ist es jetzt noch kein Widerspruch in sich. Aber das kann sicherlich
hinterher die Landesregierung beantworten.

Die Kollegin Vogtschmidt hat schon sehr ausführlich eingeführt und ausgeführt. Mit dem heutigen Gesetzent-
wurf legen wir die Grundlage für die Einführung eines digitalen Alarmierungssystems, um die bisherige ana-
loge Alarmierung endlich abzulösen. Uns ist dabei wichtig, ein einheitliches landesweites Alarmierungsnetz
auf den Weg zu bringen – auch das hat die Kollegin schon angesprochen –, um weiter ein hohes Sicher-
heitsniveau für die Bevölkerung gewährleisten zu können. Es ist wie häufig bei Digitalisierungsfragen, da
ergeben kleine Lösungen dann auf einmal gar keinen Sinn mehr, weil es eben digital auch ganz anders läuft.
Der große Vorteil eines landesweiten Netzes liegt, glaube ich, auf der Hand. Es ist schnell, unkompliziert
und gebietsübergreifend in der Lage, alarmieren zu können. Im Wege der Zuge Zwei-Wege-Alarmierung
weiß die Einsatzleitung durch die digitale Technik künftig auch, welche und wie viele Einsatzkräfte verfügbar
sind. Und wir versetzen die kommunalen Aufgabenträger in die Lage, auf dem Stand der Technik künftig
zuverlässig und unverzüglich zu alarmieren, denn auch bei einem landesweiten Alarmierungsnetz ist klar, die
Alarmierung selbst ist und bleibt natürlich eine kommunale Aufgabe.

Im zweiten Teil der Änderung zum Thema „Feuerwehrrente“ geht es uns natürlich darum, zugleich die ehren-
amtliche Tätigkeit bei den Feuerwehren zu stärken, indem wir für die Feuerwehrangehörigen ein umfängli-
ches Wahlrecht bei der Feuerwehrrente zwischen einer monatlichen Rentenzahlung und einer einmaligen
Abfindungsmöglichkeit gern im Gesetz verankern wollen – auch dazu hat der Kollege Urbach schon etwas
gesagt –, also auch für diejenigen, für die die Zusatzversorgungsleistungen, die am 01.01.2010 eingeführt
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worden sind, nun bald schon 15 Jahre und dann mehr bestehen. Mit der Wahlfreiheit zwischen Abfindung
und Rentenzahlung wollen wir die persönlichen Wünsche und die unterschiedlichen Lebensentwürfe besser
berücksichtigen. Nur so bleibt aus unserer Sicht die Feuerwehrrente dann auch das, was sie ist: eine
wichtige Anerkennung für alle Feuerwehrangehörigen, die sich über viele Jahre ehrenamtlich für das Allge-
meinwohl engagieren. Zugleich machen wir mit der Wahlfreiheit das Ehrenamt bei der Feuerwehr nochmals
attraktiver. Uns ist es ein Anliegen, den Brand- und Katastrophenschutz in Thüringen weiter zukunftsfest und
modern aufzustellen. Ich bin mir sicher, dass dieser Gesetzentwurf dazu einen wichtigen Beitrag leisten wird.
Daher bitte ich auch erst mal um Überweisung an den dafür zuständigen Innenausschuss. Und natürlich,
Herr Urbach, habe ich das als gewissen Ironie verstanden, dass Sie glauben, dass das sozusagen die große
Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes sein soll. Ich glaube, die Übersichtlichkeit war von
vorneherein erkennbar, dass wir gerade im Brand- und Katastrophenschutzgesetz mit den Ereignissen im
Ahrtal und mit dem, was in den letzten Monaten und Jahren in Deutschland passiert ist, ganz sicher nicht nur
zwei solche Änderungen auf den Weg bringen, dürfte sich für alle erschließen.

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: Aber bis wann, fragt sich!)

Und Sie, glaube ich, anerkennen auch, dass gerade die Ereignisse der letzten Jahre in Deutschland,
aber auch weltweit und die Anpassung gerade auch auf Grundlage der Klimakrise natürlich dazu führen,
dass es eine sehr komplexe Aufgabe ist, auch gerade das Brand- und Katastrophenschutzgesetz diesen
Gegebenheiten anzupassen und dass das eventuell länger dauert, als man sich das vielleicht auch hier und
da vorgenommen hat.

Aber jetzt erst mal diese zwei Punkte, die wir gerne diskutieren möchten und die aus unserer Perspektive,
glaube ich, auch gut zu einen sind im dafür zuständigen Ausschuss. Und ich danke für die Überweisung.
Danke.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Kollegin Henfling. Und das Wort hat jetzt für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Henke.

Abgeordneter Henke, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Abgeordnete, werte Gäste! Ich möchte mich im Vorfeld erst mal bedan-
ken bei allen Feuerwehrleuten, Rettungsdiensten, die jeden Tag ihren Dienst versehen und den Menschen
zur Seite stehen, wenn Katastrophen, Notfälle passieren. Ganz besonders danken möchte ich den Feuer-
wehren, die vor 14 Tagen den Großbrand in Crossen an der Elster, sprich im Stahlwerk, gelöscht haben, als
ein Stahlofen explodiert ist und 190 Feuerwehrkräfte vor Ort waren, genauso wie das THW, genauso wie die
Rettungskräfte und genauso wie die Polizei.

Dort hat sich gezeigt, dass das Zusammenspiel der Rettungskräfte mit der Feuerwehr hervorragend funktio-
niert hat. Und wir alles daransetzen müssen, dass genau das auch weiterhin passieren kann. Deshalb hoffen
wir, dass in diesem Jahr auch noch mal eine Novelle vorgelegt wird, weil das jetzt schon öfter angesprochen
worden ist, und wir da einen Erkenntnisgewinn erzielen können.

Nun zum Gesetzentwurf: Zunächst wollte ich eigentlich sagen, dass dieser Gesetzentwurf nur mit Hilfe
Dritter und so auch des Ministeriums für Inneres und Kommunales entstanden ist. Aber, bei näherem
Anschauen merkt man, dass es wohl doch nicht aus dem Ministerium stammen kann. Denn dort hätte man
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bestimmt nicht die schon bestehende Regelung des § 6 Abs. 2 des Thüringer Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes in dem mit Ihrem Entwurf neu im Gesetz eingefügten § 7 a Abs. 1 Satz 2 wiederholt.

Vielleicht sollte aber diese Doppelregelung auch dazu dienen, der steckengebliebenen Leitstellenreform der
Landesregierung neues Leben zu geben. Fest steht jedenfalls, durch ständiges Wiederholen löst man die
Probleme nicht.

(Beifall AfD)

Erstaunt war meine Fraktion, als wir in Ihrem Gesetzentwurf den Begriff der Hochzonung von Aufgaben aus
dem eigenen Wirkungskreis der kommunalen Aufgabenträger zum Land gelesen haben. Warum geht eine
solche Hochzonung auf dem Land nicht bei den Sozialleistungen der Kommunen, gerade für Asylbewerber
und Geflüchtete, da fliegen nämlich die Haushalte reihenweise den Kommunen um die Ohren. Das ist eine
Frage, mit der man sich beschäftigen müsste.

Zur Feuerwehrrente, dem zweiten Teil Ihres Gesetzesentwurfs: Mit der beabsichtigten Änderung des § 14 a
Satz 5 des Gesetzes hört man nun endlich den Ruf der Praxis. Den Feuerwehren laufen nämlich vor
Erreichen der 15-jährigen Anwartschaft auf die Feuerwehrrente die Leute davon – Warum? –, weil sich
eine Auszahlung des angesparten Rentenkapitals als günstig erweist. Das hätte die CDU bei ihrer Gesetzes-
initiative zur Feuerwehrrente zum Einfangen der Wählerstimmen im Jahre 2009 bereits erkennen müssen.
Vielleicht wollten Sie es auch deshalb nicht. Das Problem bei der Feuerwehrrente sitzt aber noch viel tiefer.
Wie sieht es denn eigentlich mit der Steuerpflicht von Feuerwehrrente und Einmalzahlungen aus? Da muss
ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, das wird auf die Rente aufgerechnet, demzufolge ist der Gewinn, der
hinterher rausgezogen werden kann, sehr klein. Deswegen haben wir einen Antrag eingebracht oder besser
gesagt im letzten Haushalt eingebracht, dass die Feuerwehrrenten eigentlich aufgebessert werden müssten.
Das ist eigentlich zu niedrig, um die Leute dafür zu interessieren, länger bei den Feuerwehren zu bleiben
und auch ehrenamtlich länger tätig zu bleiben.

(Beifall AfD)

Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden, vor allen Dingen auch bei den Gesprächen im Ausschuss.
Dazu lassen sich dann vonseiten des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie des kom-
munalen Versorgungsverbandes mit ihren Schönrechnungen außer viel Farbe leider keine Ausführungen
entnehmen.

Tatsächlich ist es aber doch so, dass sich der Staat dann hinterher noch mit den Einkommensteuern
daran bedient. Und ich muss noch mal dazu sagen: Ich bin ja erfreut, dass wir bei der Feuerwehrschule
vorankommen, dass man jetzt auch bei uns im Gemeinderat endlich erfahren hat, wann es mit der Tunnel-
rettungsanlage losgeht, da bin ich erfreut, dass das im Jahre 2024 beginnen soll. Aber bei allem darf man
nicht vergessen, egal Feuerwehrrente und alles, was dazugehört: Man braucht auch ordentliche Ausbilder
vor Ort, um den Feuerwehrleuten beizubringen, wie sie mit dem Equipment umgehen können, denn die
Techniken haben sich geändert, ich habe es bei der Einsatzzentrale gesehen bei dem Großbrand im Stahl-
werk, moderne Drohen und vieles andere mehr wird eingeführt. Das heißt, die Leute müssen auch daran
ausgebildet werden.

(Beifall AfD)

Was nutzt denn die vielgepriesene Anerkennung dieses sehr wichtigen Ehrenamtes der Feuerwehr.
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Zum Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP: Soll Ihr Gesetzentwurf bedeuten, dass man
nun zur Bestimmung des § 14 a des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes ändern will? Das
hat doch Rot-Rot-Grün bereits mit ihrem Gesetzentwurf getan. Hält die Parlamentarische Gruppe der FDP
eine Hochzonung von Aufgaben aus dem eigenen Wirkungskreis der kommunalen Aufgabenträger zum
Land hinsichtlich der Alarmierung der Einsatzkräfte nicht für erforderlich und wenn nein, warum nicht? Dazu
sollten Sie hier und jetzt erklären, was Sie mit Ihrem Antrag meinen.

(Zwischenruf Abg. Bergner, Gruppe der FDP: Die Frage ist nur, ob Sie es verstehen!)

Meine Fraktion freut sich schon auf eine spannende Beratung der Entwürfe im Innen- und Kommunalaus-
schuss. Wir werden daher einer Überweisung beider Gesetzentwürfe dorthin nicht im Wege stehen. Ich
möchte aber zum Ende noch hinzufügen: Ich unterstütze die Feuerwehr bei uns finanziell bei verschiedenen
Sachen, Alarmierungs-App, Computeranlage, weil die Kommunen so klamm sind, dass sie sich das gar
nicht leisten können. Da muss ich sagen, hier ist auch der Staat gefordert. Wenn Sie wollen, dass die
Feuerwehren vor Ort anrücken können, muss der Staat auch dafür sorgen, dass man ordentlich informiert
wird, dass alarmiert wird und dass die Leute auch Bescheid wissen, wo sie hinsollen. Und das geht mit dem,
was wir jetzt machen, nicht. Dafür ist der Staat da und darüber müssen wir im Innenausschuss reden. Vielen
Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:

Als Nächstes erhält für die Fraktion der SPD Abgeordnete Marx das Wort.

Abgeordnete Marx, SPD:

Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das war eben sehr verwirrend, was Kollege Henke
hier abgeliefert hat. Sie haben bemängelt, dass sozusagen auch andere Leistungen im Staat hochgezont
werden müssten. Klar, ich meine, so zentralistische Menschen denken halt nicht so gerne an die kommunale
Selbstverwaltung.

(Beifall Gruppe der FDP)

Wir haben ein Mehrebenensystem in unserem Staat, Demokratie und auch Haushaltsouveränität fängt bei
uns auf der unteren Ebene an. Aber gut, Staatsrecht ist ja nicht so das Ding von Ihrer Fraktion und Ihrer
ganzen Partei. Ja, also es war sehr verworren und teilweise auch verwirrend.

Das Gesetz, was wir hier machen, ist nicht das große Gesetz, das kommt erst noch. Natürlich, es wäre
schön, es wäre vielleicht auch schon da. Aber wir haben wiederholt schon darauf hingewiesen, dass das
deswegen nicht nur etwas länger noch gedauert hat, weil wir da irgendwie faul wären oder unsere Ministeri-
en nicht richtig arbeiten würden, sondern weil das in entsprechenden Arbeitsgruppen vor allen Dingen mit
den ganzen Verbänden erarbeitet wird, die dort arbeiten und deren Wissen und deren Sachen einbezogen
werden sollen.

Diese beiden Änderungen, die wir heute hier auf den Weg bringen und die schon hinreichend beschrieben
sind – ich muss die jetzt nicht noch mal erläutern –, sind eben sozusagen das, was wir kurzfristig von der
Praxis hausaufgabenmäßig hier leicht und relativ gut erfüllen können.

Wenn wir die Alarmierung landesweit auf eine einheitliche Technik fokussieren wollen, dann schaffen wir
damit eben auch praktisch eine Landesleistung, die bisher natürlich in den Kommunen verortet war, aber
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die da nicht erbracht werden kann – eine landesweit einheitliche Alarmierungstechnik und die Digitalisierung.
Insofern ziehen wir uns den Schuh an, aber nicht, um die kommunalen Verwaltungsaufgaben oder die
Feuerwehren jetzt zur Landesaufgabe generell zu machen, sondern um diesem speziellen Anliegen zu
dienen, das wir eine überregionale Alarmierung möglich machen müssen und dass wir deswegen auch eine
überregional einheitliche Technik anschaffen müssen. Eine digitale Alarmierung, die all diese Kriterien erfüllt,
dürfte so kostspielig sein, dass es nicht sinnvoll wäre, das den einzelnen Untergliederungen draufzupacken.
Deswegen übernehmen wir hier als Land die Verantwortung, aber die Kirche und die Feuerwehr bleiben
weiter im Ort.

Das Zweite, was wir machen – das ist auch schon gesagt worden: Bei der Feuerwehrrente das Wahlrecht
zwischen der Einmalzahlung und der monatlichen Auszahlung entfristen, einfach, damit jetzt nicht Kollegin-
nen und Kollegen, die im Ehrenamt im Einsatzdienst sind, sagen, nach 15 Jahren muss ich jetzt schnell
aussteigen, sonst kriege ich die Einmalzahlung nicht mehr. Das wäre natürlich gerade das, was wir nicht
wollen.

Uns alle hier eint – das eint uns bisher und das wird auch immer, denke ich, so bleiben, weil es einfach keine
Alternative dazu gibt –, dass wir sehr dankbar und sehr froh sind über die vielen Kolleginnen und Kollegen
vor Ort, die ehrenamtlich die Feuerwehren aufrechterhalten,

(Beifall Gruppe der FDP)

gerade auch in der Einsatzabteilung abends, am Wochenende, in den Ferien und in Zeiten, wo wir schon
beim Bierchen sitzen oder sonst wie uns die Freizeit schönmachen, und für unseren Schutz sorgen. Natür-
lich können uns vielleicht noch ein paar neue Ideen ereilen, es wurde ja schon seitens der CDU gesagt, was
einem so einfällt, wenn man über die Feuerwehr nachdenkt. Wir sollten nur unsere Gesetzgebungsvorhaben
auf diese beiden Punkte beschränken, damit wir es möglichst schnell abschließen können, denn dann
haben wir immer noch das formale Problem mit dem Bepackungsverbot. Wie gesagt, unsere ganzen vielen
anderen guten Ideen könnten wir dann im Generalgesetz, das wir ja dann auch noch anfassen werden,
unterbringen. Die beiden Sachen, denke ich, kriegen wir parteiübergreifend wie gewohnt und in großer
Qualität zusammen hin. Deswegen: ab in den Ausschuss und schnell wieder zurück in diesen Landtag.
Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die Gruppe der FDP erhält jetzt das Wort der Abgeordnete Bergner.

Abgeordneter Bergner, Gruppe der FDP:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste auf
der Tribüne, um die Verwirrung um unseren quasi parallelen Gesetzentwurf ein bisschen gerade zu ziehen:
Für uns ist es gar nicht verwunderlich, dass sich zwei Gesetzentwürfe mit dem Thema der zusätzlichen
Altersversorgung der freiwilligen Feuerwehr beschäftigen, schließlich hatte der Minister im September im
Ausschuss über dieses Problem gesprochen. Eigentlich ist es eher erstaunlich, dass wir nur zwei und nicht
vielleicht auch vier Gesetzentwürfe zu diesem Thema vorliegen haben, meine Damen und Herren.

(Beifall Gruppe der FDP)

(Unruhe CDU)
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– jetzt also getroffen, okay – Wir haben unseren Entwurf eingereicht nach dem Gesetzentwurf von Rot-Rot-
Grün, aber – und das ist jetzt vielleicht auch die Aufklärung dazu – bevor dieser im AIS bereitgestellt und
verteilt wurde. Da beide Gesetzentwürfe weitgehend einen gleichen Inhalt haben, wollen wir das einfach
zusammen abhandeln, damit wir in unseren gefühlt nie endenden Tagesordnungen, meine Damen und
Herren, auch mal vorwärtskommen.

Aber jetzt zum Inhalt. Ohne die freiwillige Feuerwehr geht in Deutschland nichts

(Beifall AfD)

und das sage ich auch bewusst als jemand, der im Ehrenamt zehn Jahre Dienstherr einer freiwilligen Feuer-
wehr war und den Kameraden auch heute noch in Gedanken sehr verbunden ist und vor allem dankbar für
ihre Arbeit ist. Im Jahr 2022 wurden über 37.000 Einsätze von den Feuerwehren bewältigt. Feuerwehrleute
löschen Brände, bergen Verletzte nach Verkehrsunfällen und sind vor allem auch bei Unwettern gefragt. Das
sind Menschen, die mehrfach im Monat alles stehen und liegen lassen, um anderen zu Hilfe zu eilen. Es
fiel ja schon das Wort: In der Zeit, in der andere einfach ihren Freizeitvergnügungen nachgehen, lassen
eben die Kameradinnen und Kameraden auch mal die Familie allein sitzen, weil sie ihrer wichtigen Aufgabe
nachgehen.

In Thüringen haben wir fast 33.000 ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz. Dafür verdient jeder Einzelne
von ihnen unseren Dank! Aber die Feuerwehren übernehmen in Thüringen auch noch eine andere Funktion.
Sie sind im ländlichen Raum oft der letzte gesellschaftliche Kit, der die Gemeinschaft zusammenhält, auch
wenn es zwischen Feuerwehr und Feuerwehrverein natürlich formale Trennungen gibt. Sie haben für das
gemeinschaftliche Zusammenleben eine große Bedeutung. Wenn man sich die Zahlen zur Feuerwehrrente
mal anschaut – über 5.200 Feuerwehrleute haben sich für die einmalige Auszahlung der Altersvorsorge
entschieden, während nicht mal 300 die monatliche Auszahlung beantragt haben.

Da kann man die Sorge des Feuerwehrverbands und des Ministeriums verstehen, dass Kameraden nächs-
tes Jahr den Dienst vorzeitig quittieren, um noch einmal die Einmalzahlung wählen zu können, meine
Damen und Herren. Mit der Einmalzahlung kann man sich vielleicht auch – in Anführungszeichen – größere
Anschaffungen finanzieren oder eben auch mal einen Wunsch erfüllen, während es sich bei der monatlichen
Auszahlung eher um einen, ich will es nicht despektierlich sagen, aber doch Kleckerbetrag handelt. Hier ha-
ben wir ein Problem, das man mit der Abschaffung einer Frist einfach lösen kann, ohne dass es zusätzliches
Geld kostet. Das ist selten, aber umso erfreulicher, also sollten wir es auch tun.

Genauso wie Rot-Rot-Grün wollen wir die 15-Jahres-Frist für die einmalige Auszahlung abschaffen. Das
Schöne an den beiden Gesetzentwürfen ist, dass sich die Anspruchsberechtigten schon jetzt ziemlich sicher
sein können, dass man sich auf die Abschaffung dieser 15-Jahres-Frist auch einigen wird. Meine sehr
verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle noch ein wenig ausholen. Als Liberaler
fragt man sich natürlich so gut wie bei jedem Gesetzentwurf: Ist das auch eine Frage des Staats? Da
sind aus unserer Sicht einige Kernthemen, über die man nicht streiten muss, für die man das zweifellos
bejahen kann – Justiz, Bildung und eben auch der Innenbereich. Manchmal täuscht, dass große Teile
des Katastrophenschutzes in Deutschland ehrenamtlich sind, darüber hinweg, dass es sich dort um eine
staatliche Aufgabe handelt.

(Beifall Gruppe der FDP)

Damit kommen wir bei dem vorliegenden Gesetzentwurf an. Das Land muss die Strukturen schaffen, damit
die haupt- und ehrenamtlichen Katastrophenschützer ihre Arbeit verrichten können. Wer sich die drei Anhö-
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rungen, die in den letzten Jahren im Bundestag zum Thema „Katastrophenschutz“ liefen, angeschaut hat,
hat vor allem eins mitgenommen: Wir können die großen Aufgaben im Katastrophenschutz nicht nur auf
kommunaler Ebene denken. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch nicht die Subsidiarität
verletzen – um da das, was vorhin etwas durcheinanderging, auch auseinander zu halten.

Die Modernisierung der Alarmstruktur ist eine solche große Aufgabe. Es ist durchaus sinnvoll, die übergrei-
fende Planung und Beschaffung der Funksysteme in die Verantwortung des Landes zu geben. Wenn man
sich die Kosten anschaut – 22 Millionen Euro Investitionskosten beim Land und 19 Millionen Euro bei den
Landkreisen und kreisfreien Städten plus die jährlichen Betriebskosten – wird klar, dass man da wirklich
Geld in die Hand nehmen muss. Wir alle wissen, dass Großprojekte am Ende nahezu immer – es scheint
ein Naturgesetz zu sein – teurer werden als ursprünglich geplant. Vielleicht kann man ja auch darüber
reden, dass die Investitionskosten von 9 Millionen Euro für die fast 39.000 Pager ebenfalls vom Land
übernommen werden statt von den Landkreisen und kreisfreien Städten, quasi als Anschubfinanzierung bei
der Erstausstattung.

Sie sehen also, wir sind bei dem Thema absolut gesprächsbereit und tragen diesen Gesetzentwurf gern mit
in den Ausschuss. Aber auch aus der Anhörung zum Katastrophenschutzantrag der CDU, meine Damen und
Herren, haben wir – glaube ich – alle mitgenommen, dass nur eine schöne neue Alarminfrastruktur allein
eben nicht ausreicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass das Verhalten in verschiedenen Alarmsituationen
ausreichend geübt wird und in der Bevölkerung das entsprechende Bewusstsein wieder geschärft wird.

Ich möchte noch einen Gedanken zum Kollegen der AfD sagen. Wir sollten allerdings bei allem Verständnis
für zentrale Überlegungen von Organisationen nicht vergessen, dass wir auch in den Kommunen Verantwor-
tung tragen. Es tragen natürlich der Bürgermeister gemeinsam mit dem Stadt- bzw. Ortsbrandmeister die
Verantwortung dafür, dass Ausstattung und Ausbildung zusammenpassen. Da muss man sich vorher die Ge-
danken machen, dass es dann auch zusammenpasst, dann kann man auch rechtzeitig die entsprechenden
Ausbildungslehrgänge in die Wege leiten. Ich sage mal, gerade bei Ihrer lokalen Anbindung haben Sie es
auch nicht weit bis Bad Köstritz.

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, freue ich mich auf eine Diskussion der Gesetzentwürfe im
Ausschuss und glaube, dass wir da tatsächlich auch schnell und vernünftig und uneitel zu einer guten
Lösung kommen werden, und freue mich auf eine Abstimmung zu dieser Überweisung. Vielen Dank.

(Beifall Gruppe der FDP)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Aus den Reihen der Abgeordneten liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Für die
Landesregierung hat sich Frau Staatssekretärin Schenk zu Wort gemeldet. Bitte schön.

Schenk, Staatssekretärin:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte nicht noch mal
alles wiederholen, was zu den inhaltlichen Punkten, die in den beiden Gesetzentwürfen thematisiert und an-
gesprochen werden, schon Richtiges gesagt wurde. Das bleibt dann den Abgeordneten auch im Ausschuss
vorbehalten, dort die richtige Abwägung zu treffen. Deswegen möchte ich nur auf zwei Punkte eingehen.

Herr Henke, Sie haben am Anfang gesagt, es reicht nicht aus, danke zu sagen, obwohl Sie Ihre Rede selbst
mit einem Dankeschön an die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden begonnen haben.
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(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Das widerspricht sich doch nicht!)

Das widerspricht sich meiner Meinung nach deswegen, weil jeder hier im Raum Dankeschön sagen möchte
an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, an Menschen, die sich überhaupt engagieren.

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Machen Sie doch!)

Was zum Beispiel auch mal helfen würde, wäre, wenn Sie mal ein bisschen den Schaum vom Mund
abwischen würden, mich mal ausreden lassen. Da können Sie in sich gehen, zuhören, danach sind Sie ja
wieder dran. Das ist ganz easy.

Ich möchte darauf hinaus – und das erfahren Sie jetzt, wenn Sie mich ausreden lassen –, dass es nichts
bringt, Dinge gegeneinander auszuspielen. Deswegen kann ich die Worte vom Abgeordneten Bergner nur
unterschreiben, der gesagt hat: Der Minister hat im Innenausschuss zu einer Problematik berichtet und da-
nach wurden Gesetzentwürfe vorgelegt. Es gibt verschiedene Gründe, warum man den einen Gesetzentwurf
dem anderen vielleicht vorziehen kann. Das sind Gründe, die die Rechtssicherheit betreffen. Da sind viele
Fragen auch noch zu besprechen bei den Regelungen. Die haben versicherungsrelevante Aspekte. Wir
müssen uns fragen: Wie soll das mit der Wahlmöglichkeit umgesetzt werden? Wie sollen die Feedbacks
aus den Regionalkonferenzen aufgenommen werden? Der Abgeordnete Urbach hat zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass man sich über den Zeitplan Gedanken machen muss usw. usf.

Was aber nicht funktioniert – und das ist der einzige Grund, warum ich zu diesen Fraktionsentwürfen noch
mal hier vorgegangen bin –, ist, dass man ständig versucht, die einen als die bloß Dankeschön-Sager
zu brandmarken und die anderen als die Tätigen. Denn die regierungstragenden Fraktionen haben ja nun
gerade einen qualifizierten und funktionierenden und sinnvollen Entwurf vorgelegt, der – in Kooperation mit
der Gruppe der FDP in Abwägung gebracht – zu einer vernünftigen Regelung führen kann. Insofern finde ich
Ihre zur Schau gestellte Empörung, wir lassen die Kommunen verhungern, die bluten aus, dies, das, jenes –
die FAG-Masse steigt auf 2,85 Milliarden Euro,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

die FAG-Masse II steigt um 85 Millionen Euro und Sie kommen trotzdem hier vor und spulen in jedem
Thema dasselbe ab.

Ich kann Sie deswegen nur herzlich einladen, mal tatsächlich im Innenausschuss zu sein und tatsächlich
über die Probleme der Alarmierung, über der Probleme der Rente zu sprechen, mit dem Ziel, ein Problem für
die Menschen zu lösen und nicht immer nur ein Problem mit viel Tamtam zu beschreiben. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Es ist Ausschussüberweisung
an den Innen- und Kommunalausschuss beantragt. Weitere Ausschussüberweisungen habe ich nicht ver-
nommen. Gibt es die noch? Das sehe ich nicht.

Dann erst die Abstimmung zum Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen: Wer das an den Innen- und Kommunalausschuss überweisen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind alle Fraktionen und Gruppen des Hauses und die fraktionslosen Abgeordneten. Gibt es
Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch nicht. Damit ist er überwiesen.
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Zur Abstimmung zum Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP auch hier an den Innen-
und Kommunalausschuss. Gibt es andere Ausschüsse noch? Nein. Okay. Dann: Wer dieser Überweisung
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind auch alle Gruppen und Fraktionen des
Hauses und die fraktionslosen Abgeordneten. Gibt es Gegenstimmen? Nein. Stimmenthaltungen? Auch
nicht. Damit ist auch dieser Gesetzentwurf an den Innen- und Kommunalausschuss überwiesen. Wir schlie-
ßen den Tagesordnungspunkt 10.

Ich komme zu Tagesordnungspunkt 11

Kein Ausstieg aus der Kernener-
gie ohne funktionierende Alterna-
tiven – Energieversorgung auch
für Thüringen sichern
Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/7851 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Umwelt, En-
ergie und Naturschutz
- Drucksache 7/8291 - 

Das Wort erhält Abgeordneter Gottweiss aus dem Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz für die
Berichterstattung. Bitte schön.

Abgeordneter Gottweiss, CDU:

Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, es handelt sich hier um einen Alternativantrag der
CDU-Fraktion zum Antrag der AfD in der Drucksache 7/6306. Er ist im Landtag in seiner 108. Sitzung am
27. April 2023 an den Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz überwiesen worden. Der Ausschuss
für Umwelt, Energie und Naturschutz hat den Antrag in seiner 41. Sitzung am 24. Mai 2023 und in seiner
42. Sitzung am 28. Juni 2023 beraten. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses heißt: Der Antrag wird
abgelehnt.

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Damit eröffne ich die Aussprache und als Erster erhält Abgeordneter Gleichmann für die
Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Gleichmann, DIE LINKE:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren am
Livestream – wenn noch jemand zuschaut! Also verdient hat es der Tagesordnungspunkt nicht, dass jemand
zuschaut, muss man ehrlicherweise sagen,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

weil der Antrag, der hier vorliegt, ist – veraltet wäre ein nettes Wort –, er ist eigentlich unnötig. Das will ich
auch ganz kurz deutlich machen und auch gar nicht die Redezeit ausschöpfen.

Die CDU möchte durch den Landtag feststellen lassen, dass die deutschen Kernkraftwerke gebaut sind und
sicher laufen, weshalb ein Weiterbetrieb in einer Situation, in der jeder Energieträger gebraucht wird, unbe-
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